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Paſtoral⸗Fragen und Flle
ei bei Konverſion.) Lucius, von proteſtan tiſchen

E  Ern religionslos Erzogen, gewinnt m reiferen Jahren die Ueber—
zeugung von der ahrhei der katholiſchen Religion und meldet ſich
beim Pfarrer Titus zur Konverſion. Nach erfolgter Weiſung und
Prüfung wird der Tag des Uebertritts feſtgeſetzt, und mit ein⸗
facher unbedingter Taufe, eil die diesbezügliche Unterſuchung CEL

geben hat, daß ſich gar kein Taufzeugnis auftreiben laſſe und Lucius
nie 6  ur Taufe präſentiert worden ſei Doch glaubt der Pfarrer Titu  B,
on Aum der Eingewöhnung des &  Ucius halber, die gewöhnliche
Ordnung, welche bei Konverſion von Proteſtanten eingehalten wird,
auch hier anwenden 3u ollen, nämlich: Beichte, 2 Abſchwörung
der Häreſie, Glaubensbekenntnis und Losſprechung Im äußeren brum,

Qufe, ſakramentale Losſprechung. ſt die Handlungsweiſ des
Titus korrekt?

Antwort und Löſung Vitu hat jedenfalls Unrecht, venn
r unterſchiedslos die Notwendigkeit der Beichte etont und darnach
Ille Fälle des Uebertri vom Proteſtantismus zur katholiſchen Kirche
gleichartig behandelt viſſen will, auch enn die Vorbedingungen und
die Verhältniſſe des Uebertretenden noch ſo verſchieden ſind

ſind verſchiedene Fälle auseinander U halten.
Beim Uebertretenden 2 ſich entweder herau  S, daß CE rüher
ſchon gültig getauft iſt; oder 2., daß enne Quſe zweifelha iſt; oder
3. daß die Taufe er ungültig iſt, beziehungsweiſe nie ſtattgefunden
hat Im erſten Falle fällt bei der Aufnahme mn die Kirche die Taufe
Weg; mM Litten Falle fällt die Beichte und die Abſolution weg
—  m zweiten, dem häufigeren Falle, fällt weder Taufe, noch Beichte
und Abſolution weg; doch iſt CS von beiden, einzeln mmen,
ſowohl von der Taufe, al auch von der Abſolution, ungewiß, ob
ſie gültig und wirkungsvo geſpendet werden können; EL iſt NUr,
daß eins von den beiden Sakramenten der Taufe und der Buße eine
Wirkung haben werde: deshalb ſind beide penden, aber beide
bedingungsweiſe, die Taufe Uunter der Bedingung: 981 nondum
baptizatus“; die Losſprechung Unter der Bedingung: 81 laIln 6'aS
baptizatus  — doch kann dieſe eingeſchloſſen werden In die DOrte
quantum DPOSSUIU 61 ¹¹ indiges', und der abſolvierende Prieſterkann dieſen beſchränkenden Uſd auch auf die eigentliche ſakramentaleLosſprechung eziehen und ſie dadurch zur bedingten machen Bei
der Wauſe iſt der Ausdruck der Bedingung rituell vorgeſchrieben.Nur für dieſen zweiten Fall, den Fall des Zweifels an einer
ſchon gu  9 empfangenen Taufe des Uebertretenden, iſt die oben
gegebene rdnung oder Reihenfolge der verſchiedenen kte anwendbar.
Gleichwohl verſchlägt auch da eine Umkehr der Ordnung nichts, venn
auch die angegebene die natürlichſte ſt. Es würde alſo nichts ver
ſchlagen, wenn die bedingte Taufe ans Ende des Ritus geſetzt würde,
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denn ſt ie überhaupt ültig und von Bedeutung, E Ist ie da
der Aufzunehmende der ſakramentalen Abſolution nich ähig

iſt dieſe bleibt alſo ob voraufgehend oder nachfolgend dann
Iimmer Eemne leere Zeremonie —5 aber die nachfolgende Taufe
ungültig, dann iſt le das nur weil der Aufzunehmende vorher On
gültig getauft war und für den Fall hat die ſakramentale Losſprechung
ihre Wirkung, Ie unmittelbar nach der Beichte olgen oder
nach der zur unwirkſamen Zeremonie ſich geſtaltenden Taufhandlung

Doch C  7 Ird nicht unnütz ein Auf die einzelnen Stücke
des Näheren einzugehen welche IN der von T  itu beobachteten Ordnung
enthalten ind, 3u ehen, mit welcher Berechtigung oder
welches ech dieſelben gefordert wurden.

Bezüglich der Beichte kann wo zugegeben werden, daß
die Verdemütigung, welche M derſelben legt, Cmne ſehr gute Vor—
bereitung für die Aufnahme mM die Kirche und um Empfang der
heiligen ſein I. welche Wie hier Unterſtellt wird wirklich
und gültig geſpendet werden kann und muß Aber der Gnade
der heiligen Taufe teilhaftig U werden hat Chriſtus die Beichte
licht vorgeſchrieben Beim Erwachſenen iſt 0 gnadenreichen

außer dem Willen getauft 3u werden der Glaube mi den
anderen Tugendakten und der Reue über die perſönlich begangenen
Sünden erforderlich Aber auch genügend Au die heilige Kirche
hat vor der .  aufe den Täufling zur Ablegung nenr Beichte
ver  i  2 Dieſeſe Pflicht aufzuerlegen, ſteht daher auch nicht IM der
Befugnis des Titus: höchſtens kann CEL dem Lucius, venn dieſer
ſich ſelbſt azu anbietet, nach den Umſtänden raten, ſich dieſer
Verdemütigung 3u unterziehen, muß ihm dann aber zugleich dabei
bemerken, daß für ihn durchaus keine Pflicht a3¹ beſtehe, und daß
die Beichte s Eme perfſönlich fLele Tugendübung aufgefaßt
werden önne Selbſtverſtändlich liegt dann auch die Vollſtändigkeit
der Beichte ganz IM Belieben de. Täuflings

Wie CS ſich mit der Abſchwörung der Häreſie und des Glaubens—
bekenntniſſes verhalte, ergibt ich Qus dem bis jetzt Geſagten Zum Zwecke

etwa 3u erteilenden Losſprechung IM äußeren Fbrum ſind ;fene
Akte MM Unterſtellten Falle unnütz und wecklos. Die Losſprechung
IM äußeren Forum ſt Ene Aufhebung etwaiger Kirchenſftrafen; beim
Ungetauften ann CS ſich Uunm Cne V Aufhebung nicht handeln.
Derſelbe unterliegt keinen Kirchenſtrafen, braucht und kann alſo auch

ſolchen nicht losgeſprochen werden Zum Zwecke des bloßen
Eintritts und der AufnahmeM die Kirche fordert allerdings die Kirche
auch Glaubensbekenntnis und die Abſage Aller Glaubensirrtümer;aber S genügt dazu diejenige Abſchwörung und dasjenige Glauben  S·  2
bekenntnis, welches innerhalb des feierlichen Taufritus abgelegt 3uU
werden pflegt Dieſer Taufritus iſt für die Qufe der rwachſChen,
außer IM Notfall, zur Anwendung 3u bringen, und der Täufling iſt
vorher über denſelben verſtändigen und IU ihm U unterrichten.
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Grund ſeines vorNach der Taufe dem Neugetauften auf
akramentale Losder Taufe abgelegten Sündenbekenntniſſes die IIL

ſprechung geben 3 wollen, unterſtellt bei Titu- einen —chweren ru
tum in Glaubensſachen. Eine bona Hdes mag den T.  Itu  U dabei
entſchuldigen objektiv ieg zweifellos eine ſchwere Pflichtverletzung
vor, eine bewußterweiſ verſuchte Sakramentsſpendung, welche not⸗

ündhafte 610 Ta-wendig ungültig ein muß, alſo eine ſchwere —
menti, m ähnlicher eiſe, a jemand wiſſentlich über einen nit
Waſſer angefüllten Kelch die Konſekrationsworte ſprechen vollte

III Die vor der aufe begangenen Sünden in nämlich nicht
ausgeſchloſſen aus dem göttlichen Beichtgebot, ſondern ſie ſind

einer ſakramentalen Losſprechung gar nicht fähiglen Dogmatiternmateria des Bußſakraments werden von
die nach der Taufe begangenen Sünden aufgeſtellt. Das Trienter
Konzil nenn (Si 1  * Kap de poenit) QuSdrücklich das Qtra⸗
ment der Buße das Sakrament, durch welche den nach der Taufe
Gefallenen die Wohltat — Todes Chriſti zugewendet werde“ für
die Tilgung der vor der V  Qufe begangenen Sünden Iſt das einzig
notwendige und wirkſame Sakrament die Taufe.

Gewiß, C8 ieg mn der Weſenheit der Art und Weiſe, auf
welcher durch da Bußſakrament der Sündennachlaß geſchieht, daß
dieſer du nden  .  H der Getauften, 0 auf nach der Taufe
begangene unden, Q erſtrecken kann. —  —6 Sündennachlaß im Buß⸗
ſakrament 9chieht Urch richterliche Gewalt der Kirche; über die
Nichtgetauften und deren Sünden hat aber die Kirche keine
richterliche Gewalt; alſo ſind dief Sünden ausgeſchloſſen von der
Vergebung Urc das Bußſakrament. Di  C heilige aulus lehnt einfachhin
eine Richterbefugnis bezüglich der Nichtgetauften ab Kor (5, 2 fl.)
ſagt EL 7  Was habe ich über die Draußenſtehenden 5  U richten?
Bezieht ſich u euer Gericht auf diejenigen, die drinnen ſind? —  2
Draußenſtehenden ird ten  4 Was heiligen Paulu  U
gilt, gilt allen kirchlichen Vorſtehern. Ganz natürlich. Die richter
liche Gewalt unterſtellt das Beſtehen eines Unterwürfigkeitsverhält⸗
niſſes; die Nichtgetauften . aber noch keine Untertanen der Kirche,
ſondern Aben vor Gott die Pflicht, nach Erkenntnis der Wahrheit
der Kirche 8 5  U werden. Erſt durch Empfang der T  aufe wird der
Menſch Mitglied der Kirche und der kirchlichen Autorität untertänig.

2 ES könnte gegen dieſe Ausführungen eingewendet werden
Der angeführte Grund beweiſe allerdings, daß die vor der Taufe
begangenen Sünden nicht gebeichtet 3u werden brauchen; aber daß
ſie nach dem Empfang der Taufe nicht gebeichtet und ereut, und
daß auf ein ſolches Bekenntnis gin die Losſprechung nicht Tteilt
werden könne, folge noch Ni auch die läßlichen Sünden, oder
die bn gebeichteten und abſolvierten Sünden brauche man nicht
65 Eu  en oder wieder 3u beichten, und doch könne über ſie wiederholt
die Losſprechung wirkſam erteilt werden.
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Allein dieſer Einwand iſt nicht ſtichhaltig. Die nach der Taufe
begangenen läßlichen Sünden ſind formell Sünden eines Getauften:
ſie brauchen nicht notwendig der Gerichtsbarkeit der V Im Buß
gericht unterworfen 3u werden, weil ſie den tand der Gnade nicht
aufheben und nach der &  ehre des Trienter Konzils auf mehreren
anderen egen getilgt werden können; ſie önnen aber gebeichtet
werden, und die Kirche kann Y threr Richtergewalt auch von ihnen
losſprechen. Weniger noch brauchen die ſchon gebeichteten und durch
die Losſprechung getilgten Sünden nochmals gebeichtet 3u werden;
allein die Richtergewalt der Kirche kann wiederholt bei ihnen zur
Anwendung kommen, weil ſie immer einen geeigneten Gegenſtand
des ſakramentalen Richterſpruchs bilden. Daß dieſes richtig iſt, beweiſt
die ſtändige Praxis und die Gutheißung der Kirche; ſiin CS Er
lären ſei, iſt hier nicht näher erörtern, die Dogmatik hat darüber
Aufſchluß U geben anz nders ieg der 7½  Il bei den Sünden,
welche vor der Taufe begangen ſind ſie werden nie Sünden eines
Getauften IM formellen Sinne, oder Sünden „eines nach der Taufe
Gefallenen“, ie 57 das Trienter Konzil für das Bußſakrament
fordert. Sie können nie dem Richteramte der Kirche unterliegen, weil
ſie vor den Uugen der Ir gar nicht exiſtieren. Die Taufe nämlich
119 Alle vorher begangenen Sünden durch geiſtige Neugeburt; das
Alte ird vo  ändig Abgeſtreift, iſt Ttötet in Chriſto Nur das
Leben des Chriſten als ſolchen das Leben nach der Taufe fällt uUunter
die Botmäßigkeit der Kirche; daher Ann ſie über die nach der
Taufe begangenen Sünden, nich über die vorher begangenen den
richterlichen der Losſprechung ſetzen

Dieſes wird noch klarer, wenn die Ar und Weiſe der
Ausübung der Richtergewalt IM Bußſakramente noch näher ins Auge
gefaßt wird leſe Ausübung geſchieht ſo und muß nach Chriſti
Anordnung 0 geſchehen daß ſie ſich nicht NUL als Vergebungs⸗
befugnis, ſondern zuglei aL  D Strafgewalt darſtellt. Die Befugnis
Zur Verhängung einer Strafe iſt der ſakramentalen Losſprechungs⸗
gewalt weſentlich. Dies paßt aber Uie auf rTgend eine vor der Taufe
begangene Sünde; mithin kann eine ſolche Sünde nie der ſakramentalen
Losſprechung unterſtehen. Die IM Bußſakrament auferlegte Strafe
oder U eutet nämlich An, daß die Sünde de. Chriſten nach
göttlichem Recht ſo getilgt 3u werden Pflegt, daß 0 die U
erlaſſen, die Strafe aber nicht völlig erlaſſen, ondern ſtatt der ewigen
mn eine zeitliche verwandelt werde und ſie ewirkt zugleich eine
wenigſtens teilweiſe Tilgung dieſer noch zurückbleibenden zeitlichen
Strafe. Das 68 hat keine Anwendung auf diejenigen Sünden,
welche der Getaufte vor mpfang der Taufe begangen haben.
Dieſelben werden Alle nach S Ild und Strafe durch die Quſe o
etilgt, daß gar kein Reſt von zeitlichen Strafen mehr übrig bleibt
Dieſes iſt ſb wahr, daß dieſe Wirkung ſelbſt ſpäter eintritt bezüglich
der etwa vor der Taufe begangenen läßlichen Sünden, we der
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Täufling bei der Taufe nicht genügend bereut und deren
daher auch mn der Taufe ſelbſt nicht getilgt ird Sobald nämlich
ſpäter dieſe Sünden durch genügende Reue der nach etilgt
werden, Lu auch bezüglich ihrer m I der empfangenen Taufe
die volle Tilgung der zeitlichen Sündenſtrafen enmn (Vgl hierüber
Lugo, de Sacramentis 11 genere disp 36 und des Verf
Theologia mor II 16.) Daher iſt klar, daß eine vor der
Taufe begangene Sünde nie Gegenſtand der ſakramentalen Richter⸗
gewalt ſein kann, daß ſie ebenſowenig der Losſprechungsmacht des
Prieſters Unterſtellt werden kann, al eS möglich iſt, ſie einer Abra⸗
mentalen Buße oder Strafe zu unterwerfen.

Hiergegen verſchlägt 27⁰ auch nichts, daß der Beichtvater m
manchen en auch ſon von der Beſtrafung oder Auferlegung
einer Buße ſchein abſehen 3u dürfen O˙o B wird ⁷ bei ſo
genannten Devotionsbeichten, bei denen das Beichtkind vorſichtshalber
ſchwere chon gebeichtete Sünden des früheren (ben. mit einſchließt,
die aufzulegende Buße nicht nach dieſen bemeſſen, ſoudern nach den
neu gebeichteten läßlichen Sünden, die anderen alſo eigentlich ohne Buße
laſſen und doch abſolvieren; 10 bei einem ſterbendenden Beichtkinde
ann 68 vorkommen, daß wohl abſolviert wird, die Auferlegung einer
Buße aber unmöglich iſt Darnach könnte CS ſcheinen, daß die Nicht⸗
anwendung der Strafgewalt oder deren Unmöglichkeit nichts gegen
die Unmöglichkeit der Losſprechungsgewalt beweiſe.

Zunächſt iſt der Fall der Todesgefahr hier auszuſcheiden.
Wenn U unmöglich oder untunlich ſt, irgend welche ſakramentale
Uße aufzulegen: E kann das der Fall ſein Iun den Umſtänden,
IM welchen eine vollſtändige Beicht nach 3⁴ und Art der begangenen
Sünden N ſtatthaben kann, ondern vielleicht, wie bei Bewußtloſen,
auf ein vorher gegebenes allgemeines Zeichen der Reue hin die Los-
ſprechung Tteilt werden muß und Tteilt wird Dieſes iſt aber eine
mangelhafte und durch den Notfall berechtigte Verwaltung
des Bußſakraments: dieſelbe ſt Aher auch nach göttlichem Rechte,falls eS ſpäter möglich iſt, noch 3u ergänzen; ann I bei der
abzulegenden Einzelbeicht die kirchliche Richtergewalt, auch die Befugnis
und die Pflicht zur ſakramentalen Uße, mM ihr volles Recht VIn
dem anderen bben berührten Falle, V U leichten Fehlern ſchwerereSünden Aus dem früheren Leben vorſichtshalber mn der Beichte hin
zugefügt werden, mögen dieſe für da Maß der aufzuerlegenden ſakra⸗
mentalen Buße außer Betracht leiben, unzweifelhaft aber erſtrecktſich die tatſächlich auferlegte Buße auch auf dieſe Das iſt ſo wahr,daß für den Fall, das Beichtkind ſich eit der letzten Beicht über⸗
au keiner Sünde bewußt ſein und NUlL chon vergebene Sünden
nochmals beichtete, dennoch irgend eine ſakramentale Buße aufzu⸗erlegen iſt, und der Beichtvater ſeines Amtes ni rechtmäßig waltete,
wenn die  S Unterließ. Das Maß der ſakramentalen Buße 3u be
ſtimmen, iſt überhaupt Sache des Beichtvaters: be mag 1E nach den
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Umſtänden verſchiedene Gründe haben, dasſelbe erheblich geringer
anzuſetzen, Als die gebeichteten Sünden an ſich nahelegen würden
dte Hauptſache iſt, daß EX, bei Ausübung der ſakramentalen Richter⸗
gewalt über die Sünden, das Recht und die Pflicht hat, nach ſeinem
Ermeſſen eine Strafe oder Buße 3 beſtimmen. D

leſe Recht ſehlt
ihm bezüglich der vor der Quſe begangenen Sünden; daher ann
ER auch die ſakramentale Richtergewalt der Losſprechung über dieſe
nie ausüben.

Valkenburg (Holland). Aug Lehmkuhl
II (Erſatzpflicht des Tiereigentümers.) V  L  Aus dem Hofe

22

—＋*

2— A fliegen die Hühner über den Zaun mn den anſtoßenden Garten
des und richten dort unter den Sämereien und Blumen einen
großen haden n ragt, ob 0 für den Schaden erſatzpflichtig
ſei ſeinerſeits ſuch die Hühner 3U vertreiben, wirft mit einem
Prügel nach hnen und Dte dadurch mehrere Hühner, di  0 EL behält;
⁴ die anderen Hühner aber weiter m ſeinen Garten dringen, legt
Cr Gift und tötet eine Anzahl. Er fragt, ob Er erfatzpflichtig ſei

cach dem Geſetze iſt der Tierhalter für den Schaden haftbar,
den ſein Tier N dem Eigentum, der Geſundheit, ent Leben des
anderen angerichtet hat Dieſe Verpflichtung gilt auch int Gewiſſen

Fr
ſicher hon vor dem Richterſpruch, Penn theologiſche Schuld auf
Seite des Tierhalters vorliegt, 9 ELr den Schaden de anderen
abſichtlich oder fahrläſſiger Weiſe herbeigeführt hat Wenn keine
theologiſche Schuld vorliegt, E beſteht die Verpflichtung M Gewiſſen
erſt nach dem Richterſpruche. Wenn aber der Geſchädigte den Erſatz
ernſtlich fordert, wird CEL regelmäßig auch chon vorher den Erſatz
eiſten müſſen, den Prozeß und unnötige Koſt 0 vermeiden.

Daraus geht hervor, daß ſicher für den Schaden verant  2
wortlich iſt, wenn C da. verurteilt wird, oder EL ſchuldbarer
Weiſe nicht Alles Entſprechende getan hätte, IMN den Schaden 3U
verhindern, V HB In Reparatur, Erhöhung des Zaunes, ſoweit ſie
ihm obliegt.

B, der durch die Tiere 20  .  2— Nachbars Geſchädigte, darf dieſe
Tiere Oten, venn er ſie ni UHi anderer Weiſe von ſeinem Eigentum
abhalten und ſo den Schaden verhüten kann! D  1e getöteten Tiere
darf ELr Erſatze des Schadens behalten. Vor

Sſetzung bleibt,
daß durch die Tötung dem Tierhalter ni ein unverhältnismäßig
hoher Schaden zugefügt Ird m Vergleich mit dem eigenen Schaden.
Wenn alſo 3 die Hühner des A richt mn anderer, nach vernünftigem
Irteil gu bemeſſenden Weiſe, 3 B Ur Verjagen, Erhöhung des  7
Zaunes, ſoweit ſie ihm Uſteht, oder irgendwelche Vorrichtung abhalten
kann, auch der Nachbar nicht dafür orgt, darf die Hühner töten
und die Getöteten als Schadenerſatz behalten. Natürlich darf da
nicht Qus gehäſſiger Intention geſchehen dem anderen auch einen
Schaden zuzufügen. Ebenſo iſt für C1 Teile hier auch 3u beachten,


